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1 Einleitung 

Nach § 2a BauGB ist im Rahmen des Aufstellungsverfahrens der Bauleitplanung der Be-

gründung zur Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan ein 

eigenständiger Umweltbericht beizufügen. Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die 

im Rahmen der Umweltprüfung ermittelten, voraussichtlichen Umweltauswirkungen. Der 

Umweltbericht bildet einen selbständigen Bestandteil der Begründung und wird im Laufe 

des Planungsprozesses fortgeschrieben. Insbesondere sind die Ergebnisse aus der Öf-

fentlichkeits- und Trägerbeteiligung diesbezüglich zu berücksichtigen. 

 

1.1 Art des Vorhabens 

Für die Gemeinde Hurlach liegt ein seit dem 14.01.2004 rechtskräftiger Flächennutzungs-

plan mit integriertem Landschaftsplan vor. Der letzte Änderungsantrag (4. Änderung) wur-

de am 18.11.2008 vom Landratsamt Landsberg am Lech genehmigt und ist seit dem 

24.11.2008 rechtsgültig. Die Gemeinde Hurlach plant im östlichen Gemeindegebiet von 

Hurlach zur Deckung des Bedarfs an Gewerbeflächen die 5. Änderung des Flächennut-

zungsplans. Zielsetzung ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes in diesem Bereich. 

Das behandelte Projektgebiet ist die südlich angrenzende Erweiterung des im Flächen-

nutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan bereits festgesetzten Gewerbegebietes. 

Im parallel laufenden Bebauungsplanverfahren soll das Baurecht für die Bebauung des 

Gebietes geschaffen werden. Der Bebauungsplan umfasst dabei die bereits ausgewiese-

nen Gewerbeflächen in Einheit mit den Flächen, die Gegenstand des hiermit vorliegenden 

Umweltberichts sind. 

 

1.1.1 Angaben zum Standort, Umfang des Vorhabens un d zum Bedarf an Grund und Bo-
den 

Das Projektgebiet umfasst eine Fläche von ca. 2,80 ha und liegt im Osten der Gemeinde 

auf den Flurnummern 1366, 1365 und 1364/3. Der Geltungsbereich besteht aus zwei Än-

derungsbereichen, von denen lediglich ein Teilbereich des Änderungsbereiches I (westli-

che Teilbereiche Fl.Nr. 1366 und 1365) überbaut wird. Eine Teilfläche des Änderungsbe-

reiches I (östliche Teilbereiche Fl.Nr. 1366 und 1365) ist als Fläche zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft vorgesehen. Der Änderungsbereich II (Fl.Nr. 1364/3) wird vollstän-

dig als Fläche zur Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen. Der vorliegende 

Umweltbericht begrenzt sich somit auf die Beschreibung und Bewertung der zu überbau-

enden Flächen im Änderungsbereich I. Die Nutzungsarten auf den als Flächen zu Ent-
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wicklung von Natur und Landschaft vorgesehenen Teilbereichen werden von intensivem 

Grünland (Fl.Nr. 1364/3), intensivem Ackerland (östlicher Teilbereich Fl.Nr. 1366), bzw. 

landwirtschaftlicher Verkehrsfläche (östlicher Teilbereich Fl.Nr. 1365) voraussichtlich zu 

extensiven Mager- und Trockenrasen (siehe Kapitel 4.2) entwickelt. 

Der Geltungsbereich grenzt an das im Flächennutzungsplan nördlich vorgesehene Ge-

werbegebiet an und wird von der nördlich verlaufenden Bahnhofstraße her erschlossen. 

Der zu überbauende Bereich unterliegt auf dem Flurstück 1366 einer intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung als Ackerfläche (Abbildung 1) und weist in diesem Bereich keine 

Gewässer, Gehölze oder andere Vegetationsstrukturen auf. Der westliche zu überbauen-

de Teilbereich des Flurstückes 1365 dient derzeit als landwirtschaftlicher Weg. Die südlich 

und östlich an den Geltungsbereich angrenzenden Flächen werden ebenfalls landwirt-

schaftlich genutzt. Entlang der westlichen Grenze bestehen ein landwirtschaftlicher Weg 

sowie die parallel westlich dazu verlaufende Regionalbahnstrecke Kaufering – Augsburg 

und Bundestrasse 17 (Neu). Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich ca. 200 m 

östlich der zu überbauenden Flächen in der Kolonie Hurlach. Nachfolgender Abbildung 2 

ist die räumliche Lage des Planungsbereiches zu entnehmen. 

 

 
Abbildung 1: Gegenwärtige Nutzung der zu überbauenden Fläche (Blickrichtung Nord) 
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Abbildung 2: Übersichtsplan des Projektgebietes (unmaßstäblich) 
 

1.2 Darstellung der Fachgesetze und Fachpläne 

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie dem Baugesetzbuch, den Natur-

schutzgesetzen, der Wassergesetzgebung und dem Bundes-Bodenschutzgesetz wurden 

im vorliegenden Fall in erster Linie die fachlichen Vorgaben des Landesentwicklungspro-

gramms Bayern, des Regionalplans München, des Arten- und Biotopschutzprogramms für 

den Landkreis Landsberg am Lech (Stand: 1997) sowie des Flächennutzungsplans mit in-

tegriertem Landschaftsplan der Gemeinde Hurlach berücksichtigt.  

Der gesamte Geltungsbereich ist im Flächennutzungsplan (FNP) mit integriertem Land-

schaftsplan als landwirtschaftliche Fläche gekennzeichnet. Zusätzlich ist die Bepflanzung 
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und Eingrünung des Ortsrandbereiches und seiner technischen Anlagen entlang der süd-

lichen und östlichen Grenzen des bereits festgesetzten Gewerbegebietes vorgesehen. 

Das Arten –und Biotopschutzprogramm des Landkreises weist für den Geltungsbereich 

keine Aussagen auf. Innerhalb des Geltungsbereichs liegen weder Schutzgebiete nach 

dem Bayerischen Naturschutzgesetz (Naturschutzgebiet, Naturdenkmal, Geschützter 

Landschaftsbestandteil, Landschaftsschutzgebiet etc.) noch nach Europäischen Schutz-

vorschriften (FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet). Projektbedingte negative Auswirkungen auf 

solche Gebiete sind demnach nicht zu erwarten. 

 

1.2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern und Regiona lplan München 

Sowohl im Landesentwicklungsprogramm Bayern (2006) als auch im Regionalplan Mün-

chen (Aktualisierte Fassung 1.4.2008) wird eine Vielzahl unterschiedlicher fachlicher Vor-

gaben formuliert. Diese wurden jedoch größtenteils bereits im Rahmen der Erstellung des 

gültigen Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan aufgelistet und entspre-

chend berücksichtigt. Auf eine nochmalige Darstellung sämtlicher fachlicher Vorgaben 

wird im Rahmen des vorliegenden Umweltberichts verzichtet. Wesentlich für die 5. Flä-

chennutzungsplanänderung ist die Zurücknahme der Ausweisung des Projektgebietes als 

Kiesabbau-Vorbehaltsgebiet. Während im alten Regionalplan für den Projektbereich noch 

ein Kiesabbau-Vorbehaltsgebiet vorgesehen war, ist im derzeit gültigem Regionalplan 

(Stand 1.4.2008) kein Planungsziel mehr enthalten. Da ansonsten keine konkreten Fach-

vorgaben für das gegenständliche Projektgebiet vorliegen, erfolgt nachfolgend eine kurze 

Auflistung der wesentlichsten allgemeinen Sachverhalte. 

 

1.2.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 

B VI 1.1:  

(Z) Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen vorrangig: 

·  die vorhandenen Potentiale (Baulandreserven, Nachverdichtung, Brachflächen und 

leerstehende Bausubstanz) in den Siedlungsgebieten genutzt und 

·  flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet werden. 

(Z) Die Zersiedelung der Landschaft soll verhindert werden. Neubauflächen sollen 

möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. 
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1.2.1.2 Regionalplan München 

Östlich des geplanten Projektgebiets liegen ein im Regionalplan München dargestelltes 

landschaftliches Vorbehaltsgebietes sowie ein regionaler Grünzug. Diese Gebiete liegen 

jedoch mehr als 700 m außerhalb des Geltungsbereiches. Aufgrund der räumlichen Nähe 

zum landschaftlichen Vorbehaltsgebiet bzw. zum regionalen Grünzug werden jedoch 

nachfolgend die fachlichen Vorgaben des Regionalplans aufgelistet: 

Für das landschaftliche Vorbehaltsgebiet „Lechtal nördlich Landsberg am Lech bis Prittri-

ching einschließlich Westerholz“ werden folgende konkrete Handlungsempfehlungen ge-

nannt (B I 1.2.2.02.2): 

·  Erhaltung der charakteristischen Ausprägung der Flussterrasse einschließlich  

Lechsteilhalde und Lechfeldheiden 

·  Sicherung der Schmelzwasserrinne im Oberbucher Wald 

 

In der gesamten Region soll die Wohnsiedlungsentwicklung einer Gemeinde die Deckung 

des Bedarfs ihrer Bevölkerung sowie einer nicht unverhältnismäßigen Bevölkerungszu-

wanderung umfassen. Die gewerbliche Siedlungsentwicklung einer Gemeinde soll den 

Bedarf der ansässigen Betriebe sowie für die Neuansiedlung von Betrieben umfassen, die 

zur örtlichen Grundversorgung oder Strukturverbesserung in der Gemeinde notwendig 

oder an besondere Standortvoraussetzungen gebunden (B II Z 2.1) sind. 

 

1.2.2 Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landk reis Landsberg am Lech 

Im Arten und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Landsberg am Lech werden keine 

Aussagen und naturschutzfachlicher Zielvorgaben für das Projektgebiet formuliert. Nach-

folgend werden jedoch für die östlich der B17 (Alt) bestehenden wesentlichen Sachverhal-

te zusammenfassend dargestellt (Auszug): 

·  Erhalt und Ausdehnung von Kalkmagerrasen und lichten Kiefern-Trockenwäldern als 

wesentliche Elemente der „Artenbrücke Lechtal“, Verknüpfung mit Lichtungen, Säumen 

und Dämmen zu einem Offenland-Verbund, der früher den Auencharakter mitbestimmt 

hat. 

·  Erhalt der Heidewiesenreste und der großflächigen Heidelandschaften, Wiederherstel-

lung eines Heidewiesenverbundes. 
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Insbesondere für die im östlich des Änderungsbereiches entlang der Hangkante vorkom-

menden Trocken- und Magerstandorte werde folgende fachlichen Vorgaben getroffen 

(Auszug): 

·  Fortsetzung bzw. Durchführung von Pflege- und Sicherungsmaßnahmen zum Erhalt 

und zur Wiederausdehnung der Heiderestflächen, vorrangig auf den landesweit und 

überregional bedeutsamen Flächen. 

·  Reaktivierung der Terrassenkanten als wesentliche Elemente der Artenbrücke Lechtal. 

·  Rückführung und Aushagerung von Wirtschaftsgrünland und Ackerland zu magerra-

senartigen Beständen auf den durchlässigen Schotterböden des Lechfeldes, insbe-

sondere im Umfeld von Heideresten sowie innerhalb 20 m breiter Saumzonen am Au-

waldrand. 

·  Ausweisung bzw. Schaffung von Pufferflächen (Mindestbreite je nach örtlicher Situati-

on 10 – 50 m) um alle Trocken- und Halbtrockenrasen, ehemaligen Hutungen, boden-

saure Magerrasen und Magerrasenkomplexe. Diese Zonen können als extensiv ge-

nutztes Grünland, langfristig auch zur Erweiterung der Magerrasenfläche dienen. 

 

Eine Berücksichtigung dieser grundsätzlichen Aussagen des ABSP wird für die Verwen-

dung im Rahmen der Ausgleichsflächenkonzeption des Bebauungsplan-Entwurfs (vgl. 

auch Kap. 4.2) empfohlen. 

 

2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen 

Nachfolgend erfolgt die Bestandsaufnahme sowie Beurteilung der Umweltauswirkungen 

differenziert für die einzelnen Schutzgüter. Für die Beurteilung der Umweltauswirkungen 

wurde der Untersuchungsraum so abgegrenzt, dass alle potenziellen Auswirkungen des 

geplanten Projektes erkannt werden können. Insbesondere zur Beurteilung der Auswir-

kungen auf das Landschaftsbild wurde ein ausreichend großer Umgriff um das Vorha-

bensgebiet gewählt.  

Grundsätzlich erfolgen die Bestandsbewertung sowie die Bewertung der Auswirkungen 

verbal argumentativ mit Hilfe einer fünfstufigen Skala (nicht betroffen, gering, mittel, hoch, 

sehr hoch). 
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2.1 Klima und Lufthygiene 

2.1.1 Bestand 

Die Hauptwindrichtung im Gemeindegebiet von Hurlach ist West bis Süd-West, die Jah-

resdurchschnittstemperatur liegt bei ca. 7°C, die d urchschnittliche Jahresniederschlags-

summe liegt zwischen 950 bis 1100 mm/m2. Da der Geltungsbereich einer landwirtschaft-

lichen Nutzung unterliegt, ist dieser als Kaltluftentstehungsgebiet anzusehen. Bezüglich 

der lufthygienischen Situation liegen keine Daten über Schadstoffbelastungen durch die in 

diesem Bereich ansässigen Gewerbebetriebe vor, bedingt durch die Art der Gewerbenut-

zung ist jedoch von einer eher "geringen“ Vorbelastung auszugehen. Daten bezüglich der 

Verkehrsemissionen der in ca. 300 m Entfernung östlich verlaufenden B17 liegen nicht 

vor. Für den Abschnitt der B17 südlich von Kaufering bestehen jedoch Verkehrszählungen 

aus dem Jahre 2005 (Staatliches Bauamt Weilheim) nach denen das durchschnittliche 

tägliche Verkehrsaufkommen bei 28.513 Kfz/24 h liegt. Es ist daher von einer hohen Vor-

belastung für die Anwohner der östlich des Geltungsbereiches entlang der B17 gelegenen 

Kolonie Hurlach auszugehen.  

Zusammenfassend betrachtet liegt im Geltungsbereich eine „geringe“ Vorbelastung hin-

sichtlich des Schutzgutes „Klima und Lufthygiene“ zu. 

 

2.1.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Im Zuge der Baumaßnahmen kann es zu vorübergehenden lokalen Beeinträchtigungen 

der lufthygienischen Verhältnisse durch die Kfz-bedingten Emissionen des Bauverkehrs 

und Staubbildung kommen. Diese Auswirkungen sind temporär und dahingehend als „ge-

ring“ zu werten. 

 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch die Bebauung des Gebietes verliert die Fläche zwar anlagebedingt ihre Bedeutung 

als Kaltluftentstehungsgebiet, wesentliche negative Veränderungen der kleinklimatischen 

Verhältnisse, insbesondere für die Gemeinde Hurlach und die Kolonie Hurlach sind je-

doch nicht zu erwarten. Dies ist durch den teils beträchtlichen Abstand zum Siedlungsge-

biet, die teils abwindige Lage und den großen Bestand an landwirtschaftlich genutzten 

Flächen im weiteren Umfeld begründet.  
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Betriebsbedingte Auswirkungen durch die Ausweisung der Fläche als Gewerbegebiet sind 

von der Art des anzusiedelnden Gewerbes abhängig. Bei einem ordnungsgemäßen Be-

trieb eines Gewerbes sind lediglich „geringe“ Verschlechterungen der lufthygienischen 

und klimatischen Situation zu erwarten.  

 

2.2 Boden und Geomorphologie 

2.2.1 Bestand 

Aus geologischer und bodenkundlicher Sicht sind die Verhältnisse im Projektgebiet fol-

gendermaßen zu beschreiben (Datengrundlage: Geofachdatenatlas unter 

www.bis.bayern.de sowie Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan):  

Den geologischen Untergrund des Geltungsbereiches bilden würmeiszeitliche Niederter-

rassenschotter. Entsprechend den Aussagen des Flächennutzungsplans mit integriertem 

Landschaftsplan der Gemeinde Hurlach sowie der Konzeptbodenkarte im Maßstab 

1:25.000 (www.bis.bayern.de) ist der Boden im Geltungsbereich als  Pararendzina anzu-

sprechen. Diese für die postglazialen Terrassen des Lechtals typischen flachgründigen, 

lehmigen Schotterböden sind an der Oberfläche schwach kiesig, sandig-tonig oder tonig-

lehmig ausgebildet und von sandigen, schwach schluffigen Kiesen unterlagert. Hinsicht-

lich ihrer Speicher- und Reglerfunktion sind die Böden demnach von „geringer bis mittle-

rer“ Bedeutung. Entsprechend den Aussagen der Bodengütekarte von Bayern, Kartenblatt 

Nr. 29 Augsburg – Süd, Maßstab 1:100.000 weisen die Böden im Geltungsbereich Er-

tragsmesszahlen zwischen 30 und 39 auf. Gemäß der Einteilung der Bodengütekarte ist 

die Ertragsfunktion der Böden damit als „schlecht“ zu bezeichnen. Grundsätzlich besitzen 

die überwiegend flachgründigen Schotterböden des Projektgebietes aufgrund der beson-

deren Standortbedingungen ein „hohes“ Standortpotenzial bezüglich ihrer Lebensraum-

funktion (insbesondere als Standort für Trocken- und Magerbiotope). Im vorliegenden Fall 

werden die betroffenen Flächen jedoch (trotz der schlechten Ertragsfunktion) einer inten-

siven landwirtschaftlichen Nutzung unterzogen, so dass die gegenwärtige Lebensraum-

funktion der betroffenen Böden als „mittel“ zu bewerten ist. Die intensive landwirtschaftli-

che Nutzung stellt für das Schutzgutes Boden zumindest eine „mittlere“ Vorbelastung dar. 
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2.2.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Als baubedingte Auswirkung sind in erster Linie die Beseitigung von anstehendem Mutter- 

und Oberboden sowie die Belastung von Randbereichen durch die Lagerung und Verdich-

tung zu nennen. Die Auswirkungen sind als „hoch“ zu werten. 

 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die anlagebedingte Überbauung von Böden führt zu einem vollständigen Verlust der 

Speicher- und Reglerfunktion, der Ertragsfunktion sowie der Lebensraumfunktion. Dies 

gilt für die überbauten / versiegelten und teilweise auch für die verdichteten Flächenantei-

le. Es sind keine nennenswerten betriebsbedingten Beeinträchtigungen von Böden z.B. 

durch den Eintrag von Schadstoffen zu erwarten. Entsprechend der Bestandsbewertung 

der Böden innerhalb des Geltungsbereiches sind die Auswirkungen auf den von Über-

bauung / Versiegelung betroffenen Flächenanteilen als „hoch“ zu bewerten. Diese Flä-

chenanteile sind durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan auf maximal 

GRZ = 0,8 begrenzt. Außerdem wird die Begrenzung des Versiegelungsgrades innerhalb 

des Geltungsbereiches durch geeignete Maßnahmen im Bebauungsplan empfohlen (Ver-

wendung von wasserdurchlässigen Belägen wie Rasen-Gittersteinen, Rasenpflaster etc. 

für Stellplätze und Zufahrten). 

Zusammenfassend betrachtet sind die Auswirkungen des geplanten Projektes auf das 

Schutzgut Boden, trotz der bereits „mittleren“ Vorbelastung, als „hoch“ einzustufen. Dies 

ist vor allem durch das hohe Standortpotenzial für Trocken- und Magerbiotope begründet. 

 

2.3 Grundwasser 

2.3.1 Bestand 

Daten über die hydrologischen Verhältnisse im Projektgebiet liegen zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht vor. Es lassen sich jedoch Aussagen von einem Abbauantrag für einen 

750 m südlich gelegenen Kiesabbau „Oberes Mahd“ ableiten. Die hydrologischen Ver-

hältnisse sind dort durch die mächtigen grundwasserleitenden Schotter der Niederterras-

se geprägt. Der maximale Grundwasserstand liegt im Kiesabbaugebiet in einer Tiefe von 

ca. 11,40 m. Das Grundwasser fließt in nordöstlicher Richtung auf den Lech zu. 

Daten über die Qualität des Grundwassers im Projektgebiet liegen derzeit nicht vor. Da 

die Speicher- und Reglerfunktion der vorliegenden Böden als „gering“ bis „mittel“ charak-
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terisiert sind, ist aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung tendenziell von einer zumin-

dest „geringen“ anthropogen bedingten Vorbelastung auszugehen. Erheblich erhöhte 

Schad- oder Nährstoffwerte bzw. hygienische Probleme sind jedoch eher nicht zu erwar-

ten. 

 

2.3.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bebauung des Geltungsbereiches sind im Rahmen der notwendigen Bo-

denbewegungen potenzielle Verunreinigungen des Grundwasserkörpers (z.B. durch 

Nährstoffeinträge) nicht vollständig auszuschließen. Die Gefahr solcher baubedingten Be-

einträchtigungen wird jedoch durch geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaß-

nahmen reduziert und ist insgesamt als „gering“ einzustufen. 

 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind eine geringere Grundwas-

serneubildungsrate durch Flächenversiegelung sowie eine Beeinträchtigung der Grund-

wasserverhältnisse (Qualität, Fließrichtung) beim Bau von Kellergeschossen anzuführen. 

Durch die Versickerungspflicht von Regenwasser wird dies jedoch minimiert. Beide Wir-

kungspfade sind aufgrund des vermutlich relativ großen Grundwasserflurabstandes aber 

nicht als erheblich einzustufen. Außerdem wird durch die Einstellung der landwirtschaftli-

chen Nutzung die Gefahr von Nährstoffeinträgen in das Grundwasser reduziert. 

Zusammenfassend betrachtet sind demnach nur „geringe“ projektbedingte Auswirkungen 

auf das Schutzgut Grundwasser zu erwarten. 

 

2.4 Oberflächen- und Niederschlagswasser 

Da innerhalb des Projektgebietes keine Oberflächengewässer vorhanden sind, ist sowohl 

die Beschreibung der Bestands- als auch die Auswirkungssituation obsolet. Auch sind 

entsprechend den Angaben des „Informationsdienstes Überschwemmungsgefährdete 

Gebiete in Bayern“ (Bayerische Landesamt für Wasserwirtschaft, Stand 21.1.2009, 

http://www.geodaten.bayern.de/bayernviewer-aqua/) keine innerhalb der Änderungsberei-

che gelegenen Flächen als „Überschwemmungsgebiete“ bzw. „wassersensible Bereiche“ 

anzusehen. 
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Das auf den jeweiligen Grundstücken anfallende Niederschlagswasser soll vollständig zur 

Versickerung kommen. Negative Auswirkungen ergeben sich demnach durch das Projekt 

auf das Schutzgut „Oberflächen- und Niederschlagswasser“ nicht. 

 

2.5 Flora und Fauna 

2.5.1 Bestand 

Wie bereits in Kap. 1.1.1 beschrieben, wird der gesamte Bereich, inklusive der angren-

zenden Flächen, einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterzogen. Das Projekt-

gebiet ist demnach aus naturschutzfachlicher Sicht von eher untergeordneter Bedeutung, 

d.h. es wird eine geringe Wertigkeit angesetzt. 

In der amtlichen Biotopkartierung Bayern erfasste Flächen oder auch nach dem Bayeri-

schen Naturschutzgesetz, dem Bundesnaturschutzgesetz oder gar europäischem Recht 

(FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet) geschützte Flächen liegen im Geltungsbereich nicht vor. 

Im ABSP (Stand 1997) für den Landkreis Landsberg am Lech und den darin zitierten Ar-

tenschutzkartierungen, werden für das Projektgebiet ebenfalls keine Aussagen getroffen. 

Im weiteren Umfeld bestehen drei amtlich kartierte Biotope. Nordwestlich des Geltungsbe-

reiches, im Bereich eines stillgelegten Bahngleises (7831-013-02, Abstand zum Gel-

tungsbereich ca. 70 m) bzw. eines Ackerrandstreifens (7831-013-01, Abstand zum Gel-

tungsbereich ca. 10 m), bestehen zwei Biotope mit Trocken- und Gehölzvegetation. Süd-

östlich der als Fläche zur Entwicklung von Natur und Landschaft vorgesehenen Teilfläche 

des Flurstücks 1366 besteht ein naturnahes Feldgehölz mit Altgrasbestand (7831-015-01, 

Abstand zum Geltungsbereich ca. 15 m). Die räumliche Lage des Geltungsbereiches zwi-

schen B17 (Neu) und B17 (Alt), das bestehende Gewerbegebiet und die intensive land-

wirtschaftliche Nutzung von Flächen im näheren und weiteren Umfeld lässt bereits auf ei-

ne „hohe“ Vorbelastung für Fauna und Flora in diesem Bereich schließen. Dies trifft so-

wohl auf die eingeschränkte Durchlässigkeit des Gebietes für Arten, als auch auf das 

deutlich begrenzte Lebensraumangebot zu.  

 

2.5.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Als unmittelbarste baubedingte Auswirkung des geplanten Projektes sind die Überbauung 

des Lebensraumes Boden innerhalb des Projektgebietes zu nennen. Vegetationsbestän-

de sind nicht betroffen, da der gesamte Geltungsbereich als Ackerfläche intensiv genutzt 
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wird. Die Inanspruchnahme der Lebensräume mit geringer Wertigkeit (Ackerland) ist als 

Eingriff mit geringer Beeinträchtigungsintensität zu bewerten. 

Darüber hinaus kann es während der Bauarbeiten grundsätzlich zu Beeinträchtigungen 

der angrenzenden Lebensräume sowie der bestehenden Biotope durch das Abschieben 

des Oberbodens sowie den zusätzlichen Baustellenverkehr kommen (temporäre Lärm- 

und Schadstoffemissionen). Unmittelbar davon betroffen sind jedoch ausschließlich land-

wirtschaftliche Nutzflächen von geringer ökologischer Wertigkeit, so dass diese Beein-

trächtigungen als „gering“ einzustufen sind.  

 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf angrenzende Habitatstrukturen 

durch Lärm- oder Schadstoffemissionen sind als geringfügige Beeinträchtigung anzuse-

hen. In diesem Zusammenhang ist außerdem zu berücksichtigen, dass mit Umsetzung 

der Ausgleichsmaßnahmen sowie der grünordnerischen Festsetzungen künftig hochwer-

tige Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen können. 

Zusammenfassend betrachtet sind mit dem geplanten Projekt „geringe“ Auswirkungen auf 

das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu erwarten. Dies ist vorrangig damit begründet, dass 

der Geltungsbereich durch seine intensive Nutzung aus naturschutzfachlicher Sicht von 

untergeordneter Bedeutung ist. Der westlich gelegene Bahndamm, samt angrenzender 

Ackerbrachstreifen, dient im weiteren Umfeld des intensiven Ackerlandes als Ausbrei-

tungsachse für Arten der Trockenstandorte. Durch eine Flächennutzungsänderung im 

Geltungsbereich ist diese Ausbreitungsachse nicht tangiert und kann somit weiterhin sei-

ne Rolle für die Biotopvernetzung im Trocken- und Magerverbund erfüllen. 

 

2.6 Landschaftsbild 

2.6.1 Bestand 

Das landschaftliche Erscheinungsbild eines Raums setzt sich aus den direkt wahrnehm-

baren Strukturen, Blickpunkten und Elementen zusammen, unabhängig davon ob diese 

natürlichen Ursprungs sind oder als Kulturlandschaft im Laufe der Zeit von Menschen-

hand geschaffen wurden. 

Das im aktuellen FNP bereits eingetragene, nördlich angrenzende Gewerbegebiet ist, 

trotz der erst geringen Bebauung, als Vorbelastung zu werten. Das Landschaftsbild im 

Geltungsbereich wird in erster Linie durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung sowie 

die angrenzende Bebauung geprägt. Landschaftsbildprägende Elemente (große Einzel-
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bäume, naturnahe Biotopflächen, Wälder und Feldgehölze) liegen im Geltungsbereich 

nicht vor. In diesem Zusammenhang ist lediglich der Verlauf einer Geländewelle in nord-

südlicher Richtung als topographische Besonderheit zu erwähnen. Diese befindet sich 

nahe der westlichen Grenze des Projektgebiets und überwindet ca. 1,5 Höhenmeter. Es 

bieten sich jedoch weitreichende, positive Blickbeziehungen bis zu den Alpen. Zusam-

menfassend kommt dem Projektgebiet im Hinblick auf das Schutzgut „Landschaftsbild“ 

eine „mittlere“ Bedeutung zu. Als Vorbelastung sind das bestehende Gewerbegebiet nörd-

lich des Projektgebietes, die Regionalbahnstrecke Augsburg-Kaufering und die Bundes-

trassen B17 (Alt) und B17 (Neu) zu nennen. Die Vorbelastung für das Landschaftsbild ist 

daher zumindest als „gering bis mittel“ einzustufen. 

 

2.6.2 Auswirkungen 

Grundsätzlich sind die grünordnerischen Maßnahmen (z. B. Maßnahmen zur Randein-

grünung und Pflanzgebote etc.) bei der Beurteilung der Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild von besonderer Bedeutung (siehe Kapitel 4.1). 

Baubedingte Auswirkungen 

Die geplante Bebauung des Geltungsbereichs wirkt sich nicht nennenswert auf das Land-

schaftsbild der Gemeinde Hurlach aus, da ausschließlich Bereiche mit mittlerer Bestands-

bewertung betroffen sind. Zwar ist im Zuge der Bebauung des Gebietes mit optischen 

(z.B. durch Abschieben und Lagern des Oberbodens, Kräne etc.) und akustischen Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes zu rechnen. Diese Auswirkungen sind jedoch auf die 

Dauer der Bautätigkeit beschränkt. Zudem finden die Bautätigkeiten mit einem Mindest-

abstand von 200 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung statt. Die baubedingte Eingriffs-

intensität im Hinblick auf das Landschaftsbild ist demnach „gering“. 

 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind potenziell durch den Liefer-

verkehr gegeben. Visuelle Beeinträchtigungen durch Lieferverkehr können jedoch durch 

eine geeignete Erschließung (z.B. über eine innere Erschließungsstrasse), bzw. eine ge-

eignete Eingrünung weitestgehend reduziert werden. 

Die anlagebedingten Auswirkungen ergeben sich in erster Linie durch die Schaffung von 

Blickbezügen zu den neuen Baukörpern. Die Art und Kubatur der Baukörper stehen zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest, sollten jedoch auf das Landschaftsbild abge-

stimmt werden. Auch in diesem Zusammenhang ist auf die positiven Auswirkungen der 
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grünordnerischen Maßnahmen sowie der sonstigen Festsetzungen hinzuweisen (siehe 

Kapitel 4.1). Mit Umsetzung dieser Vorgaben werden die Eingriffe in das Landschaftsbild 

minimiert bzw. entstehen neue, naturnahe Landschaftsbildelemente, so dass eine gute 

Einbindung des geplanten Baugebietes in das Landschaftsbild sichergestellt wird. Ein 

Eingriff in das Landschaftsbild ist jedoch in jedem Fall gegeben, so dass von einer zumin-

dest „geringen bis mittleren“ anlagebedingten Auswirkung auf das Landschaftsbild ge-

rechnet werden muss. 

Zusammenfassend betrachtet sind mit dem geplanten Projekt hinsichtlich der Vorbelas-

tungen des Schutzgutes Landschaftsbild voraussichtlich „geringe bis mittlere“ Auswirkun-

gen verbunden.  

 

2.7 Schutzgut Mensch: Lärm 

2.7.1 Bestand 

Das nächstgelegene ausgewiesene Wohngebiet liegt in ca. 1 km Entfernung in der west-

lich gelegenen Gemeinde Hurlach. Die Lärmemissionen der nördlich und südlich der 

Bahnhofstraße gelegenen Gewerbebetriebe sind, bedingt durch die Art der Gewerbe, als 

gering einzustufen. Die westlich des Geltungsbereiches verlaufende Regionalbahnstre-

cke, mit ca. stündlich verkehrenden Zügen, stellt in diesem Bereich eine eher geringe 

Vorbelastung dar. Verkehrsbedingte Lärmemissionen liegen ebenfalls in eher geringem 

Umfang durch die Verkehrserschließung der angrenzenden Gewerbebebauung und den 

Durchgangsverkehr zwischen der Gemeinde Hurlach und der B17 vor. Die in ca. 200 m 

östlich des Projektgebietes entlang der B17 angesiedelte Kolonie Hurlach weist jedoch 

bezüglich des Lärms eine hohe, verkehrsbedingte Vorbelastung auf (siehe Kapitel 2.1.1). 

Zusammenfassend betrachtet, weist der Geltungsbereich eine „mittlere“ Vorbelastung auf. 

 

2.7.2 Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bebauung des Projektgebiets kann es durch Baulärm und Baustellenverkehr 

zu vorübergehenden Beeinträchtigungen kommen. Insgesamt ist die Intensität dieser Aus-

wirkungen als „gering“ einzustufen.  
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Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die mit der Nutzung des Gebietes als Gewerbefläche verbundenen Lärmemissionen (an-

lagen- und betriebsbedingte Auswirkungen) sind von der Art des anzusiedelnden Gewer-

bes abhängig. Das Gewerbegebiet wird gemäß § 1 (4) Nr. 2 BauNVO nach den Eigen-

schaften von Betrieben und Anlagen hinsichtlich der zulässigen Geräuschemissionen ge-

gliedert um Auswirkungen auf schützenswerte Bebauung zu vermeiden, bzw. zu mindern. 

Für den Geltungsbereich ist somit nur die Ansiedlung eines Gewerbes zulässig, das fest-

gelegte Grenzen für Lärmemissionen nicht überschreitet (siehe Kapitel 4, Vermeidung 

und Verminderung). 

Hinsichtlich der genannten Vorbelastungen ist festzustellen, dass die geplante Nutzung 

des Geltungsbereiches als Gewerbegebiet nur „geringe“ Auswirkungen auf die Lärmemis-

sionen erwarten lässt. 

 

2.8 Schutzgut Mensch: Erholungseignung 

2.8.1 Bestand 

Der überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzte Geltungsbereich ist bezüglich der 

Erholungseignung tendenziell eher von „geringer“ Bedeutung (Fehlen von Erholungsinfra-

struktur, Bestand Gewerbegebiet, hoher Bestand an Verkehrsinfrastruktur, mittlere Be-

deutung für das Landschaftsbild etc.). Es ist jedoch nicht völlig auszuschließen, dass aus 

dem umgebenden bebauten Bereich, wie zum Beispiel der Kolonie Hurlach, Spaziergän-

ger die vorhandenen Feldwege nutzen. Der auf dem Flurstück 1365 bestehende landwirt-

schaftliche Weg wird im Zuge des Projektes überbaut. Als Ersatz ist im Bebauungsplan 

der Ausbau eines kombinierten Fuß- und Radweges vorgesehen. 

 

2.8.2 Auswirkungen 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Das geplante Projektgebiet liegt nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden 

Wohnbebauung der Kolonie Hurlach. Somit sind vom geplanten Projekt weder besondere 

Infrastruktureinrichtungen für die Erholung betroffen, noch kommt es zu langfristigen Un-

terbrechungen bestehender Wegebeziehungen. Mit der Inanspruchnahme des überwie-

gend landwirtschaftlich intensiv genutzten Projektgebietes sind demnach nur „geringe“ 

Auswirkungen auf die Erholungseignung verbunden.  
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2.9 Kultur- und Sachgüter 

2.9.1 Bestand 

Der auf dem Flurstück 1365 verlaufende landwirtschaftliche Weg wird durch Gebäude 

überbaut. Um den landwirtschaftlichen Verkehr zu gewährleisten ist die Verlegung an die 

südliche Grenze des Flurstücks 1366 geplant. 

Darüber hinaus befindet sich der Änderungsbereich innerhalb der Vermutungsfläche V-

17831-0003 (Angabe Bayerisches Amt für Denkmalpflege). Unter den Wölbäckerfluren 

befinden sich möglicherweise erhaltene antike Oberflächen, d.h. hier können sich vormit-

telalterliche Oberflächen erhalten haben, die dann als Bodendenkmal einzustufen sind. 

Der weitere Umgang mit etwaigen Bodendenkmälern muss im Zuge der weiteren Verfah-

ren (Bebauungsplan und Baugenehmigung) berücksichtigt werden. 

 

2.9.2 Auswirkungen 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Aufgrund der genannten Verdachtsflächen können Auswirkungen auf Kultur- und Sachgü-

ter nicht ausgeschlossen werden. Unter der Voraussetzung, dass im Zuge des folgenden 

Bebauungsplanverfahrens Festsetzungen getroffen werden, die eine Abstimmung mit 

dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege erforderlich machen, kann sichergestellt 

werden, dass nachteilige Auswirkungen unterbleiben bzw. entsprechend den Vorgaben 

des Denkmalamtes kompensiert werden. Sollte die Vermutungsfläche als Bodendenkmal 

eingestuft werden, wäre eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7.1 DSchG erfor-

derlich. 

 

3 Prognose über die Entwicklung der Umwelt bei Nich tdurchführung der 
Planung 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung der Planung das Projektgebiet 

auch zukünftig als landwirtschaftliche Fläche genutzt wird. Eine Bebauung und damit die 

Nutzung als Gewerbefläche entfallen somit. Neben dem Erhalt der Bodenfunktionen 

(Speicher- und Reglerfunktion, Ertragsfunktion, Lebensraumfunktion), würde das Gebiet 

weiter zur Kaltluftentstehung beitragen. Allerdings werden durch eine Weiterführung der 

landwirtschaftlichen Nutzung auch weiterhin Nähr- und Schadstoffe in den Boden bzw. 

das Grundwasser eingetragen. Letztlich ist zu berücksichtigen, dass die mit der Aufstel-
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lung des Bebauungsplans verbundene Zielsetzung der Sicherstellung des Bedarfes an 

Gewerbeflächen, nicht erfolgen könnte. 

 

4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Au sgleich 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung werden folgende Vermeidungs- und Mi-

nimierungsmaßnahmen vorgeschlagen: 

 

Tabelle 1: Empfohlene Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Schutzgut Projektwir-
kung 

Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 

Luft / Klima Überbauung Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse durch entsprechende 
grünordnerische Maßnahmen als Beitrag für die Frischluftzufuhr und Luft-
erneuerung (Adsorptions- und Filtervermögen der Bäume)  

Boden Abtrag und Bo-
denversiege-
lung 

Reduzierung der Flächenversiegelung, z.B. Verwendung von wasser-
durchlässigen Belägen (Rasen-Gitterstein, Rasenpflaster mit begrünten 
Fugen, Schotter-Rasen, Drain-Pflaster etc.) im Bereich der Stellplätze und 
Zufahrten 

Der Oberboden sollte im Rahmen der Erschließung gesondert abgetra-
gen, zwischengelagert und im Bereich der öffentlichen Grünflächen (oder 
auf anderen geeigneten Flächen) wieder aufgetragen werden 

Abgrabungen und Aufschüttungen sind unzulässig 

Wasser Versiegelung  Reduzierung des oberflächennahen Abflusses von Niederschlagswasser 
auf befestigten Flächen durch Ausbau der Stellplätze und Zufahrten mit 
wasserdurchlässigen Belägen 

Erhaltung der Grundwasserneubildung durch Versickerung des anfallen-
den Oberflächenwassers auf dem Baugrundstück (geeignete Flächen wie 
z. B. Sickermulden, Rigolen etc.) 

Tiere und 
Pflanzen 

Überbauung 
von Lebens-
räumen 

Anreicherung der Landschaft durch die Neuanlage von ökologisch be-
deutsamen Lebensräumen innerhalb der Ausgleichsflächen sowie die 
Pflanzung von heimischen Gehölzen im Rahmen der grünordnerischen 
Maßnahmen  

Land-
schaftsbild 

Fernwirkung Reduzierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild durch entspre-
chende grünordnerische Maßnahmen bzw. Festsetzungen im Bebau-
ungsplan (siehe Schutzgut Tiere und Pflanzen)  

Die Pflanzung von heimischen Obstbäumen und Sträuchern ist empfohlen 

Kultur- und 
Sachgüter 

Kulturhistori-
sche Bedeu-
tung 

Verweis auf Vermutungsfläche V-17831-0003. Bei Folgeplanungen ist die 
frühzeitige Abstimmung mit BLfD erforderlich. 

Mensch Erholung und 
Wohnen 

Kontingentierung der Geräuschemissionen  
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4.2 Maßnahmen zum Ausgleich 

Eine detaillierte Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs sowie die flächenscharfe Fest-

legung der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt erst im Bebauungsplan-

Verfahren. Prinzipiell ist davon auszugehen, dass bei einer dichten gewerblichen Nutzung 

(maximale GRZ = 0,8) auf dem vorliegendem Standort ein Ausgleich in der Größenord-

nung von 0,3 bis 0,6 erforderlich wird. Der Ausgleichsflächenbedarf wird voraussichtlich 

auf einer Teilfläche des Änderungsbereiches I und im Änderungsbereich II abgedeckt. 

Sollte der Ausgleichflächenbedarf die Größe der zur Verfügung stehenden Flächen in den 

Änderungsbereichen überschreiten, sind weitere Ausgleichsflächen nachzuweisen. Als 

Zielrichtung einer Ausgleichsflächengestaltung der dargestellten Flächen sollten die im 

ABSP für das weitere Umfeld genannten Mager- und Trockenrasen gewählt werden. 

 

5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung sind auch nur annähernd gleichwertige, alterna-

tive Entwicklungsräume für Gewerbe nicht verfügbar. Die infrastrukturelle Lage zwischen 

der B17 (Alt) und B17 (Neu) mit vorhandener Verbindungsstrasse zwischen den beiden, 

bietet in diesem Bereich der Gemeinde Hurlach die besten Vorraussetzungen für eine 

Gewerbeansiedlung. Das vorhandene Gewerbegebiet bietet hier die Möglichkeit eine 

kompakte Gewerbeansiedlung zu schaffen, die weit von vorhandener Wohnbebauung 

entfernt ist und zudem keine weiteren infrastrukturellen Maßnahmen erfordert. 

 

6 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwie rigkeiten und 
Kenntnislücken 

Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal-argumentativ mit Hilfe einer 

fünfstufigen Skala (nicht betroffen, gering, mittel, hoch, sehr hoch). 

Die Beurteilung bzw. Abschätzung der Umweltauswirkungen des Vorhabens basiert im 

Wesentlichen auf den Angaben des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschafts-

plan Hurlach, dem Arten- und Biotopschutzprogramm Landsberg am Lech, Angaben der 

Fachbehörden sowie den Einschätzungen des Gutachters. Darüber hinausgehende Un-

tersuchungen liegen nicht vor und werden zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht als erforder-

lich angesehen. 

Weiterhin wurde im Zuge der Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB vom Bay-

erischen Landesamt für Denkmalpflege darauf hingewiesen, dass sich im Änderungsbe-

reich unterhalb der Wölbäckerflure möglicherweise erhaltene antike Oberflächen befin-
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den, d.h. dass sich hier ggf. vormittelalterliche Oberflächen erhalten haben, die dann als 

Bodendenkmal einzustufen sind. Der weitere Umgang mit etwaigen Bodendenkmälern 

muss im Zuge der weiteren Planungen (Bebauungsplan und Genehmigungsplanung) be-

rücksichtigt werden und kann daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend be-

wertet werden. In der Begründung sowie im Plan zur 5. Flächennutzungsplanänderung 

wurde auf die Vermutungsfläche hingewiesen. 

 

7 Maßnahmen zur Überwachung 

Beim gegenständlichen Flächennutzungsplan-Verfahren sind keine erheblichen Umwelt-

auswirkungen zu erwarten. Da sich Maßnahmen zur Überwachung jedoch grundsätzlich 

auf solche Auswirkungen beziehen müssen, kann im vorliegenden Fall auf ein Monitoring 

verzichtet werden. 

 

8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Hurlach plant im östlichen Gemeindegebiet zur Deckung des Bedarfs an 

Gewerbeflächen die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Süd“. Dadurch soll 

das Baurecht für die Bebauung des Gebietes geschaffen werden. Zielsetzung ist die süd-

liche Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes. Die dafür notwendige 5. Änderung 

des Flächennutzungsplanes ist Gegenstand dieses Umweltberichtes. 

 

Das Projektgebiet umfasst eine Fläche von ca. 2,80 ha, und liegt im Osten der Gemeinde 

auf den Flur-Nr. 1366, 1365 und 1364/3. Es grenzt südlich an das im aktuellen FNP be-

reits festgesetzte Gewerbegebiet an. Das weitgehend ebene Projektgebiet wird von der 

Bahnhofstraße mit einer Stichstraße nach Süden erschlossen. Der gesamte Bereich des 

Projektgebietes wird einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterzogen (Acker 

bzw. Grünland). Im Projektgebiet bestehen keine Gewässer, Gehölze oder andere Vege-

tationsstrukturen. Auch die südlich und östlich an den Geltungsbereich angrenzenden Flä-

chen werden einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterzogen. Von der Planung 

sind demnach keine wertvollen Lebensräume betroffen. Bei den meisten Schutzgütern 

liegen nur geringfügige projektbedingte Auswirkungen auf die Umwelt vor. Eine hohe Be-

einträchtigungsintensität ergibt sich nur für das Schutzgut Boden. Für Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen sind insbesondere diverse grünordnerischen Maßnahmen und 

die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen für Stellplätze und Zufahrten empfoh-

len. 
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Nachfolgende Tabelle fasst die projektbedingten Auswirkungen – differenziert für die ein-

zelnen Schutzgüter in Kategorien der Beeinträchtigungsintensitäten – unter Berücksichti-

gung der Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung zusammen. 

 

 

Tabelle 2:  Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung des Projektes 

Schutzgut baubedingte Auswirkungen anlagen- und betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

Erheblichkeit 

Klima / Luft gering gering gering 

Boden hoch hoch hoch 

Grundwasser gering gering gering 

Oberflächengewässer  
(inkl. Retentionsraum) 

nicht betroffen nicht betroffen nicht betroffen 

Fauna und Flora gering  gering  gering  

Landschaftsbild gering bis mittel gering bis mittel gering bis mittel 

Mensch / Erholung gering gering  gering 

Mensch / Lärm gering gering gering 

Kultur- und Sachgüter Kann derzeit nicht abschließend bewertet werden  

(vgl. Kapitel 2.9) 

- 

 


